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         Bruneck, den 21.02.2022 
 

Das neue einheitliche Kindergeld 

Am 1. März 2022 tritt das neue einheitliche Kindergeld in Kraft, welches mit GvD Nr. 230 vom 21. 
Dezember 2021 eingeführt wurde.  

Diese neue Leistung ersetzt eine Reihe von Leistungen und Zulagen welche bisher für Familienge-
meinschaften mit Kindern vorgesehen waren, unter anderem die Familienzulagen, die Steuerfreibe-
träge für zu Lasten lebende Kinder sowie den Baby-Bonus („premio alla nascita“).  

Aufrecht bleiben die Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende Kinder ab 21 Jahren, die Familienzula-
gen für Angehörige (nicht Kinder) sowie die von öffentlichen Körperschaften wie Provinzen, Ge-
meinden und Regionen gewährten Beihilfen und Zulagen (z.B. das Landeskindergeld und das Lan-
desfamiliengeld). 

Das neue Kindergeld wird, im Gegensatz zu den Steuerfreibeträgen und dem Familiengeld, nicht 
mehr über den Lohnstreifen ausgezahlt, sondern direkt durch das INPS/NISF.  

 

Diese tiefgreifende Reform ist somit auch für Arbeitgeber von großer Bedeutung, da bei 
vielen Mitarbeitern mit Kindern der Nettolohn ab den Märzlöhnen 2022 deutlich niedri-
ger ausfallen wird und dieser Umstand anfangs sicherlich zu Diskussionen führen kann. 

Aus diesem Grund empfehlen wir, die Mitarbeiter entsprechend und frühzeitig über diese Neuerung 
zu informieren. Als Hilfestellung haben wir diesem Rundschreiben auch ein Infoschreiben beigelegt, 
welches an die Mitarbeiter ausgeteilt werden kann.  

Das Einheitliche Kindergeld ersetzt die Freibeträge und die Familienzulagen 

Wie einleitend erwähnt, ersetzt das neue einheitliche Kindergeld ab März 2022 sowohl die Familien-
zulage als auch die Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende Kinder unter 21 Jahren. Im Gegensatz zu 
diesen Zulagen erfolgt die Auszahlung des neuen Kindergeldes nicht mehr über den Lohnstreifen, 
sondern direkt durch das INPS/NISF.  
 
Somit ergibt sich folgende Situation: 

Bis inklusive der Februarlöhne werden die bisherigen Familienzulagen und Freibeträge für zu Lasten 
lebende Kinder weiterhin über den Lohnstreifen ausgezahlt. 

Ab den Märzlöhnen werden nur mehr folgende Beträge über den Lohnstreifen ausgezahlt: 
- Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende Kinder über 21 Jahre; 
- Steuerfreibeträge für sonstige zu Lasten lebende Familienmitglieder (z.B. Ehepartner, Eltern, 

Geschwister); 

http://www.lohnstudio.com/


 

   
 

Gebhard Steinmair 
Dr. Felix Lechthaler  
Dr. Martin Recla  
Dr. Markus Innerbichler 
 
 
 
 

 
LOHNSTUDIO GMBH   
Gilmplatz 2 - I-39031 Bruneck (BZ) 
MwSt- und Steuernummer:  02430000212 
Gesellschaftskapital   50.000 Euro 
Eingetragen im  Handelsregister von Bozen 
 

 
Büros: 
I-39031 Bruneck (BZ) – Gilmplatz 2 – Tel. 0474/556655 – Fax 
0474/556699 
I-39031 Bruneck (BZ) – Nordring 25 – Tel. 0474/572301 – Fax 
0474/572350 
 
www.lohnstudio.com – info@lohnstudio.com 

 

- Familienzulagen für sonstige Familienangehörige (nicht Kinder). 

Zugangsvoraussetzungen 

Das Kindergeld steht all jenen Elternteilen zu, welche die elterliche Verantwortung ausüben. Bei 
Fehlen der Eltern kann das Kindergeld vom Vormund beantragt werden. Volljährige Kinder können 
auch selbst ansuchen.  

Angesucht werden kann unabhängig vom Beschäftigungsstatus. Somit haben neben lohnabhängi-
gen Arbeitnehmern auch nicht Erwerbstätige, Arbeitslose, Empfänger des Bürgereinkommens, 
Selbstständige und Rentner Anrecht. Außerdem gibt es, im Gegensatz zu vielen anderen Zulagen, 
keine Einkommens- oder Vermögensgrenze oberhalb derer kein Anspruch mehr besteht.  

Um Anrecht auf das einheitliche Kindergeld zu haben, muss der Antragsteller zudem zum Zeitpunkt 
der Antragstellung und für die gesamte Dauer des Leistungsbezugs im Besitz folgender Vorausset-
zungen sein: 

- Er muss im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder jener eines EU-Staates 
sein. Nicht-EU-Bürger müssen zudem über eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung 
oder eine Arbeitsgenehmigung mit einer Dauer von mehr als sechs Monaten verfügen 
(wobei leidglich Aufenthaltsgenehmigungen für Arbeit oder Forschung zulässig sind); 

- Er muss in Italien einkommenssteuerpflichtig sein; 
- Er musss seinen Wohnsitz in Italien seit mindestens zwei Jahren (auch mit Unterbre-

chungen) haben bzw. Inhaber eines unbefristeten oder eines befristeten Arbeitsvertra-
ges mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten sein. 

Für welche Kinder kann angesucht werden? 

Das Kindergeld steht für all jene Kinder zu, welche in die vom Antragsteller für die ISEE-Erklärung 
angegebene Familiengemeinschaft fallen. Bei Fehlen einer ISEE-Erklärung wird die Zulage auf Basis 
einer Eigenerklärung des Antragstellers gewährt.  

Die Leistung steht für alle minderjährigen Kinder und Neugeborene zu (für Letztere besteht das 
Anrecht ab dem 7. Schwangerschaftsmonat). Außerdem wird sie auch für volljährige Kinder bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, sofern eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

a) Besuch einer Schule, eine Berufsausbildung oder eines Studiums; 
b)  Ausübung eines Praktikums oder einer beruflichen Tätigkeit, sofern das erzielte Ein-

kommen unter 8.000 Euro/Jahr liegt (ausschlaggebend ist die Steuergrundlage); 
c) Registrierung als Arbeitsloser und Arbeitssuchender bei den Arbeitsämtern; 
d) Ableisten des Zivildienstes. 

Für Kinder mit Behinderung gibt es keine Altersgrenze. 
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Wie wird das einheitliche Kindergeld berechnet? 

Die Höhe des zustehenden Kindergeldes hängt von der Zusammensetzung sowie der Einkommens- 
und Vermögenssituation der Familiengemeinschaft ab, zu deren Bestimmung die ISEE-Erklärung 
herangezogen wird. Bei Fehlen einer ISEE-Erklärung hat der Antragsteller dennoch Anrecht auf das 
Kindergeld, jedoch nur in Höhe des Mindestbetrags pro Kind zu.  

Familiengemeinschaften mit einer Vermögenssituation laut ISEE von weniger als 15.000 € erhalten 
einen fixen Grundbetrag von 175€ pro minderjährigem Kind und Monat. Dieser Wert nimmt mit 
steigender ISEE-Vermögenssituation ab und entspricht ab einem ISEE-Wert von 40.000€ aufwärts 
einem fixen Grundbetrag von 50€ pro minderjährigem Kind (welcher gleichzeitig auch den weiter 
oben genannten Mindestbetrag darstellt und auch ohne ISEE-Erklärung zusteht). 

Zusätzlich zu diesem Grundbetrag sind verschiedene Erhöhungen bei Vorliegen der folgenden Si-
tuationen vorgesehen: 

a) für jedes zusätzliche Kind ab dem dritten; 
b) für Familien mit mindestens vier Kindern; 
c) für Kinder mit Behinderungen (wobei zwischen verschieden Graden unterschieden wird); 
d) für junge Mütter unter 21 Jahren; 
e) für Familien mit zwei lohnabhängigen Einkommensbeziehern. 

Außerdem gibt es eine vorübergehende Erhöhung für Familiengemeinschaften mit einem ISEE-Wert 
von bis zu 25.000€. Diese Sonderregelung gilt für die ersten drei Jahre ab Inkrafttreten dieser neu-
en Zulage. 

Beispiele für monatliche Beträge pro Kind gemäß ISEE (*) 

(*) Bei Fehlen einer ISEE-Erklärung gilt der Mindestbetrag pro Kind, welcher in der letzten Zeile der Tabelle mit 
"ab 40.000 €" angegeben ist. 
 

ISEE-
Wert 

Grundbetrag Erhöhungen Spezifische Erhöhungen für Kinder mit Be-
hinderung 

 Minderjäh-
riges Kind 

Volljähri-
ges Kind 

bis 21 Jah-
re 

Volljähri-
ges Kind 

mit Behin-
derung 
über 21 

Jahre 

Für jedes zu-
sätzliche Kind 
ab dem drit-
ten aufwärts 

Für jedes 
Kind mit zwei 
lohnabhängig 
beschäftigten 
Elternteilen 

Für je-
des 

Kind, 
bei 

Müttern 
unter 

21 Jah-
ren 

Für je-
des 

Kind, 
bei Fa-
milien 

mit 
mindes-

tens 
vier 

Kindern 

Minder-
jähriges, 
Pflege-
bedürf-

tiges 
Kind 

(Pflege-
fall) 

Minder-
jähriges 
Kind mit 

einer 
schwe-
ren Be-
hinde-
rung 

Minder-
jähriges 
Kind mit 

einer 
mittel-
schwe-
ren Be-
hinde-
rung 

Minder-
jähriges 
Kind mit 

einer 
leichten 
Behin-
derung 

Bis 
15.000 € 

175 85 85 85 30  
 
20 

 
 
100 

 
 
105 

 
 
95 

 
 
85 

 
 
80* 20.000 € 150 73 73 71 24 

25.000 € 125 61 61 57 18 

30.000 € 100 49 49 43 12 

35.000 € 75 37 37 29 6 

ab 
40.000 € 

50 25 25 15 0 
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Innerhalb wann muss der Antrag gestellt werden? 

Der Antrag für das neue einheitliche Kindergeld kann ab dem 1. Januar eines jeden Jahres einge-
reicht werden und bezieht sich immer auf den Zeitraum März bis Februar des jeweiligen Folgejah-
res.  

Für alle Anträge, welche innerhalb 30. Juni eingereicht werden, ist immer die rückwirkende Nach-
zahlung der zustehenden Beträge ab März vorgesehen. Für später eingereichte Anträge ist dies 
nicht möglich und das Anrecht besteht ab dem auf den Antragsmonat nachfolgenden Monat (bei 
einer Übermittlung des Antrages im Juli besteht der Anspruch somit ab August). 

Wie muss der Antrag gestellt werden?  

Das Kindergeld steht beiden Elternteilen grundsätzlich zu gleichen Teilen zu. Es ist aber auch mög-
lich, dass ein Elternteil die Leistung im vollen Ausmaß bezieht. Volljährige Kinder können auch 
selbst den Antrag stellen und die entsprechende Leistung beanspruchen.  

Der Antrag selbst kann über einen der folgenden Kanäle eingereicht werden: 
a) Direkt durch den Antragsteller, über das INPS-Portal www.inps.it und den dortigen Dienst 

"Assegno unico e universale per i figli a carico", sofern der Antragsteller im Besitz eines 
SPID der Stufe 2, einer elektronischen Identitätskarte (CIE) oder einer Nationalen Dienst-
leistungskarte (CNS) ist; 

b) Über das INPS-Kontaktcenter, Nummer 803.164 (kostenlos aus dem Festnetz) bzw. Num-
mer 06 164.164 (aus dem Mobilfunknetz); 

c) Mit der Unterstützung der Patronatsdienste (welche z.B. bei den verschiedenen Gewerk-
schaften angesiedelt sind). 

Wir empfehlen, sich in jedem Fall an ein Patronatsdienst zu wenden. Diese sind auch gerne bei der 
Abfassung und Einreichung der ISEE-Erklärung behilflich. 

Inhalt des Antrags 

Der Antrag selbst erfordert lediglich die Selbstzertifizierung folgender Informationen: 
a) Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und Anzahl der Kinder; 
b) Wohnsitz der Mitglieder der Familiengemeinschaft; 
c) IBAN eines oder beider Elternteile. 

Noch nicht geklärt wurde die Frage, ob bei einer Veränderung der Familienzusammensetzung ein 
neuer Antrag übermittelt werden muss. 

Wie erfolgt die Auszahlung? 

Die Auszahlung wird monatlich direkt durch das INPS/NISF vorgenommen. Dabei sind folgende 
Möglichkeiten vorgesehen: 
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a) Gutschrift auf einem Bankkonto oder andere Zahlungssysteme, die einen IBAN haben; 
b) Hinterlegung eines „Bonifico Domiciliato“ bei den Postämtern; 
c) Gutschrift auf die entsprechende Zahlungskarte (ausschließlich für Bezieher des Bürgerein-

kommens). 

Onlinesimulator 

Dass INPS hat auf seiner Internetseite unter SimulaImportoRata (inps.it) einen Onlinesimulator frei-
geschaltet, welcher es Interessierten ermöglicht, den monatlichen Betrag des einheitlichen Kinder-
geldes zu simulieren. Der Dienst ist frei zugänglich, ohne Zugangsberechtigung, und kann von je-
dem mobilen oder Festgerät aus abgerufen werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Dr. Felix Lechthaler 

http://www.lohnstudio.com/
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

